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§ 2 NO UHG Geltungsbereich

NO UHG - NO Umwelthaftungsgesetz (NO UHG)

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 08.05.2019

(1) Dieses Gesetz gilt fur:

1. Schadigungen und jede unmittelbare Gefahr solcher Schadigungen an geschitzten Arten und naturlichen
Lebensraumen (§ 4 Z 13), die eintreten durch die Ausibung einer

a) inAnhang 1 angeflihrten beruflichen Tatigkeit oder

b) anderen als in Anhang 1 angefihrten beruflichen Tatigkeit, wenn der Betreiber oder die Betreiberinvorsatzlich
oder fahrlassig gehandelt hat.

2. Schadigungen und jede unmittelbare Gefahr solcher Schadigungen des Bodens, die verursacht werden im Rahmen
a) der AuslUbung der in Anhang 1 Z 13 angeflhrten beruflichen Tatigkeiten

b) der Austbung der in Anhang 1 Z 14 angefuihrten beruflichen Tatigkeiten im Bereich der Land- und Forstwirtschaft
und

c) der Ausubung der in Anhang 1 Z 15 angefuihrten beruflichen Tatigkeiten.

(2) Wird ein Umweltschaden oder eine unmittelbare Gefahr eines solchen Schadens durch einenicht klar abgegrenzte
Verschmutzung verursacht, gilt dieses Gesetz nur dann, wenn ein ursachlicher Zusammenhang zwischen dem Schaden
und den Tatigkeiten einzelner Betreiber oder Betreiberinnen festgestellt werden kann.

(3) Weitergehende Verpflichtungen aufgrund von unmittelbar anwendbaren unionsrechtlichen Vorschriften sowie von
Gesetzen und auf deren Grundlage erlassenen Verordnungen und Entscheidungen, die die Vermeidung und Sanierung
von Umweltschaden regeln, bleiben unberthrt.

(4) Die Bestimmungen des burgerlichen Rechts auf dem Gebiet des Schadenersatzes bleiben unberthrt.

(5) Soweit durch Bestimmungen dieses Landesgesetzes der Zustandigkeitsbereich des Bundes berihrt wird, sind sie so
auszulegen, dass sich keine Uber die Zustandigkeit des Landes hinausgehende rechtliche Wirkung ergibt.

In Kraft seit 01.01.2015 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.
www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/noe_uhg/paragraf/4
file:///

	§ 2 NÖ UHG Geltungsbereich
	NÖ UHG - NÖ Umwelthaftungsgesetz (NÖ UHG)


